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PRESSEINFORMATION Mainz, 3. März 2017 

 
Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 
Steuern sparen beim Umbau wegen Pflegebedürftigkeit 
 

Die Themen Pflege und Gesundheit sind in Deutschland wichtiger denn je. Laut einer Studie 

des Statistischen Bundesamts (Destatis) sind aktuell 2,86 Millionen Menschen in der 

Bundesrepublik pflegebedürftig. Im Jahr 2013 waren es knapp 235.000 weniger – das ist ein 

Anstieg um 8,9 Prozent. Die Zahl der zuhause betreuten und versorgten Personen beträgt 

dabei etwa 1,5 Millionen. Diese Daten werfen mehr denn je die Frage auf, in welcher Form 

der Staat pflegebedürftige Menschen und pflegende Verwandte steuerlich entlasten kann.  

 

„In dieser Hinsicht gibt es gute Nachrichten für Pflegebetroffene“, erklärt Edgar Wilk, Präsident 

der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz: „Wer sein Haus oder seine Wohnung 

behindertengerecht umbaut, kann diese Umbaumaßnahmen als sogenannte 

‚außergewöhnliche Belastungen‘ von der Steuer absetzen.“ Schließlich würden viele Formen 

der Pflegebedürftigkeit zwangsläufig eine Veränderung des Wohnraums mit sich bringen. „Ob 

Rollstuhlrampe, niedrigere Türgriffe oder rollstuhlgerechte Türen – ein pflegegerechter Umbau 

ist für viele, die in den vertrauten vier Wänden bleiben wollen, als außergewöhnliche 

Belastung in §33 des Einkommensteuergesetzes geregelt“, erklärt Wilk.  

 

Dennoch ist Vorsicht vor Unverhältnismäßigkeit geboten: Pflegebedürftige können 

Umbauarbeiten an der eigenen Immobilie nur unter der Bedingung als „außergewöhnliche 

Belastungen“ absetzen, dass sie deren Notwendigkeit für ein pflegegerechtes Leben 

nachweisen können. „Wer beispielsweise im Erdgeschoss wohnt, hat keinen Anspruch auf 

den Einbau von Liftanlagen – und wer mit dem Rollstuhl durch die bereits vorhandenen Türen 

passt, bekommt vom Staat kein Geld für Rahmenverbreiterungen zurück“, erklärt der 

Kammerpräsident.  

  

Während sich das Finanzamt einst mit der Begründung, dass durch die Umbauten 

automatisch eine Wertsteigerung einhergehen würde, geweigert hat, Umbaumaßnahmen 

steuerlich zu berücksichtigen, entschied der Bundesfinanzhof (Az. VI R 7/09), dass 

Steuerzahler diese Kosten unter den genannten Voraussetzungen nun absetzen können. Ein 

umbaubedingter Mehrwert einer Immobilie, der nur auf der theoretischen Nutzung der 
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Umbauten durch nicht körperlich eingeschränkte Familienmitglieder beruht, sei kein Mehrwert, 

also liege auch keine Wertsteigerung vor. Laut Bundesfinanzhof könne von einem Pflegefall 

nicht verlangt werden, sich eine behindertengerechte Wohnalternative zu suchen. 

 


